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Frühzeitige und weitsichtige 
Steuerplanung

Doch gerade bei den Pauschalspesen können
Sie und Ihr Arbeitgeber die steuerlichen Klip-
pen bei frühzeitiger Planung umschiffen. Um
sich optimal auf den neuen Lohnausweis vor-
zubereiten, sind die notwendigen Massnah-
men baldmöglichst die Wege zu leiten und
umzusetzen.
Nachhaltige Steuerplanung bei Selbständig-
erwerbenden: Nicht nur der aktuelle Jahresab-
schluss ist wegweisend.

Selbständigerwerbende: 
Ist die Säule 3a richtig?
Als Selbständigerwerbender können Sie 20 %
Ihres Erwerbseinkommens in die Säule 3a ein-
zahlen und steuerlich in Abzug bringen.
Ab einem selbständigen Erwerbseinkommen
von mehr als CHF 120'000 ist es für Sie mögli-
cherweise vorteilhaft, sich als Selbständiger-
werbender dem BVG anzuschliessen.

Damit haben Sie die Möglichkeit, fehlende Bei-
tragsjahre als Einmaleinlage in die Stiftung
einzubezahlen und diese Einlagen vollum-
fänglich steuerlich geltend zu machen.

AG und GmbH: Lohn oder Dividende?
Seit der Einführung der privilegierten Besteue-
rung der Dividenden bei den Kantons- und
Gemeindesteuern ist im Einzelfall zu entschei-
den, ob sich der Unternehmer einen Bonus (als
Lohn) oder allenfalls eine Dividende auszahlen
lassen will.

Auf Ausschüttung von Substanz sollte wenn
möglich noch gewartet werden, da bei Annah-
me der Unternehmenssteuerreform II die Divi-
dendenbezüge auch bei der direkten Bundes-
steuer privilegiert besteuert würde.
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Unternehmer sind besonders gefragt
Die jährlichen Steuererklärungen sind wieder
den Steuerämtern einzureichen. Das Ausfüllen
der Steuererklärung ist oftmals nur noch eine
Vergangenheitsbewältigung der Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse des ver-
gangenen Jahres. Um die Steuerbelastung
möglichst tief zu halten, müssen Sie frühzeitig
und weitsichtig planen.

Steuerplanung 
bei Unselbständigerwerbenden
Bitte beachten Sie, dass Sie einbezahlte Beträ-
ge in die Säule 3a, sämtliche Schuldzinsen
(nicht nur die Hypothekarzinsen!), allfällige
Weiterbildungskosten, nicht gedeckte Krank-
heitskosten, allfällige Fremdbetreuungskos-
ten, Kinderabzüge und Unterhaltsbeiträge in
Ihrer Steuererklärung geltend machen.

Steueroptimierung  mit dem neuen 
Lohnausweis? Ja!
Für das Jahr 2008 wird der neue Lohnausweis
auch im Kanton Luzern definitiv eingeführt.
Der neue Lohnausweis wird in vielen Fällen zu
einer «ungewollten» Lohnerhöhung führen,
da z.B. Privatanteile für Geschäftsfahrzeuge
oder ausbezahlte Pauschalspesen als Lohnbe-
standteil festgehalten und aufgerechnet wer-
den können.

Bei der Abschlussgestaltung ist es notwen-
dig, dass sich die getroffenen Steueropti-
mierungsmassnahmen nachhaltig auswir-
ken.
Dabei ist von grosser Wichtigkeit, dass nicht
nur die Einzelunternehmung, sondern auch
der Unternehmer und sein Umfeld in die
Überlegungen einbezogen werden. Eine
ganzheitliche und vorausschauende Sicht-
weise ist entscheidend für die Ausnützung
der möglichen Steuervorteile. Es gilt, ver-
schiedene Themen in die Überlegungen mit
einzubeziehen wie z.B.

• persönliche Vorsorge
• sind grössere Investitionen geplant
• sollte das Mehrwertsteuer-Abrechnungs-
system allenfalls geändert werden

• macht ein möglicher Wechsel der Rechts-
form (z.B. Gründung einer AG, GmbH) Sinn
(Stichworte Dividendenprivilegierung,
Unternehmenssteuerreform II)

• steht eine Nachfolgeregelung an 
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